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Schulordnung und Vereinbarungen für das 

Schuljahr 2022/23 
 

 

1. Pünktlichkeit ist das halbe Leben, wer in der Schule nicht pünktlich ist (5 Minuten vor 

Unterrichtsbeginn), schafft es auch in der Arbeitswelt nicht. 

 

2. Der Umgang zwischen Lehrer/innen und Mitschüler/innen ist höflich und respektvoll. 

Mobbing sowie körperliche als auch psychische Gewalt werden unter keinen Umständen 

toleriert.  

 

3. Anweisungen der Lehrkräfte sind zu befolgen, sowohl im Schulgebäude als auch bei 

Lehrausgängen. Während der Unterrichtszeit dürfen die Räumlichkeiten der PTS nicht 

verlassen werden. 

 

4. Sämtliche Einrichtungen der Schule sind schonend zu behandeln und Beschädigungen sofort 

zu melden. Bei uns ist Hausschuhpflicht und Müll wird fachgerecht getrennt. 

 

5. Gefährliche Gegenstände haben bei uns in der Schule nichts verloren. Bei Verstoß erfolgt 

Entzug durch die Lehrkräfte. 

 

6. Ruhe im Unterricht ist wichtig. Das Smartphone wird zu Unterrichtsbeginn abgesammelt, 

sicher verwahrt und nach Unterrichtsende wieder ausgehändigt. 

 

7. Bewegung und Sport ist nicht nur gesund, sondern auch ein Pflichtgegenstand. Die 

Nichtteilnahme ist ausschließlich mit schriftlicher Bestätigung des Erziehungsberechtigten am 

selben Tag gestattet. 

 

8. Das gesamte Schulgelände (in und rund um die Schule) ist ein substanzfreier Raum. Alkohol, 

Drogen, Zigaretten sowie Nikotinbeutel und Energydrinks sind bei uns verboten. Dies gilt 

auch bei Ausflügen und Schulveranstaltungen. 

 

9. Schulfremde Personen haben ohne Anmeldung keinen Zutritt zum Schulgebäude. 

 

10. Kann der Unterricht aufgrund von Krankheit nicht besucht werden, so ist es Pflicht der 

Erziehungsberechtigten dies noch vor Unterrichtsbeginn via App an die Schule zu melden. 

Bei Krankheiten, die länger als drei Tage andauern, ist eine ärztliche Bestätigung erforderlich. 

Unentschuldigtes Fernbleiben wird ab dem dritten Tag angezeigt. 

 

11. Schüler/innen sind selbst für ihr privates Eigentum (Handys, Geld, Wertgegenstände, 

Schulbücher- und Materialien) verantwortlich, die Schule haftet dafür nicht. Diebstähle und 

mutwillige Sachbeschädigungen werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht! 

 

12. Wir sind eine Schule, welche auf das Berufsleben und das Erwachsenwerden vorbereitet – 

deshalb ist bei uns angemessene Kleidung Vorschrift (keine Jogginghosen, Kappen oder zu 

freizügige Kleidung). 
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